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84. Jahrgang Heft 11

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

17. Mérz 1966

ORGAN DES SCHWEIZERISCHEN INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINS S.I.A. UND DER GESELLSCHAFT EHEMALIGER STUDIERENDER DER EIDGENOSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE G.E.P

Der Stand der Verkehrsplanung der Stadt Ziirich

Bericht des Delegierten fiir die Stadtplanung, Arch. Hans Marti, an den Stadtrat von Ziirich

Im Laufe des Sommers 1965 sind drei wesentliche Bestandteile der
Verkehrsplanung der Stadt und Region Ziirich abgeschlossen worden :

1. Der Transportplan

2. Der Entwurf zum stddtischen Bebauungsplan

3. Die Parkraumplanung

Wihrend der Transportplan das Gebiet der werdenden Grosstadt,
sowohl dasjenige der Stadt, der Gemeinden der Regionalplanungs-
gruppe Ziirich und Umgebung (RZU) als auch jene Teile der benach-
barten Regionen und Kantone, die zum grosstidtisch besiedelten
Raum hinzuzdhlen, umfasst, behandeln der Entwurf zum stidtischen
Bebauungsplan und die Parkraumplanung nur das innerhalb der
Stadtgrenzen liegende Gebiet. Die drei Teilpline fiigen sich zum Ver-
kehrsplan zusammen; sie fussen auf gleichen Grundlagen. Diese sind
vom kantonalen Amt fiir Regionalplanung festgelegt worden. Die an
der Planung beteiligten technischen Instanzen von Kanton, Region
und Stadt haben sie anerkannt.

Fiir die Bearbeitung der Gesamtpldne des Kantons Ziirich wird
mit einer Wohnbevolkerung von total 2,1 Millionen Einwohnern
gerechnet; der Anteil der Region Ziirich liegt zwischen 1,2 und 1,6 Mil-
lionen. Diese Annahme geht von einer Wohnbevolkerung von 10 Mio
Einwohnern in der ganzen Schweiz aus. Der Zeitpunkt, in welchem
die Schweiz 10 Mio Einwohner aufweist, wird vom Eidg. Statistischen
Amt ins Jahrzehnt 2030-2040 gelegt. Das Studienbiiro der RZU, das
im April 1963 mit der Bearbeitung des Gesamtplanes der Region Zii-
rich beauftragt worden war, legte seine Pldne fiir rund 1,5 Mio Ein-
wohner aus. Diese Zahl wurde auch als Grundlage fiir die Arbeiten der
Verkehrsplanung verwendet.

Weil das Baugebiet der Stadt heute schon grosstenteils iiberbaut
ist, wurde die Einwohnerzahl Ziirichs mit 450 000 festgelegt, was etwa
ihrer heutigen Bevolkerungszahl entspricht. Das Wachstum der Gross-
stadt muss folglich in der Region geplant werden. Die folgende Tabelle
gibt Aufschluss iiber die beabsichtigte Aufteilung der Wohnbevél-
kerung:

Stadt Ziirich 450 000
Furttal 93 000
Glattal 272 900
Knonaueramt 116 600
Zimmerberg 223 800
Pfannenstiel 215 900
Limmattal 150 800
Total 1523 000

Diese Aufteilung entspricht in grossen Ziigen den auf weite Sicht
getroffenen Dispositionen der Gemeinden.

Fir die zukiinftige Verteilung der Arbeitsplitze wurde im regio-
nalen Rahmen folgende Annahme getroffen, die sich teils auf Analo-
gien mit ausldndischen Grosstidten vergleichbarer Grésse, teils auf
statistische Daten und Kontrollmessungen stiitzt:

Arbeitsplitze in der ganzen Region 750 000
davon in der Stadt 460 000

Im Jahre 1960 waren geméss Volkszdhlung in der Stadt rund
270 000 Arbeitsplétze vorhanden. Die angenommene Vermehrung und
die wiinschbare Placierung, die eine weitere Aufwertung des stddti-
schen Grundes an mehreren Stellen zur Folge haben wiirden, bediirfen
noch griindlicher Abkldrungen seitens der stidtischen Verwaltung.
Die Schaffung neuer Arbeitsplitze im Zuge der Grosstadtbildung darf
nicht zur Zerstorung des Charakters der Stadt fiihren. Bs wird Aufgabe
des Stadtplanungsamtes sein, die Nutzung des immer rarer und teurer
werdenden stddtischen Grundes vorsorglich zu planen. In diesen Auf-
gabenkreis gehdren die Sicherung der Wohnzonen und die Erneuerung
iiberalterter Stadtteile. Die hiefiir erforderlichen Untersuchungen und
Vorarbeiten sind eingeleitet worden.
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Die Verteilung der Arbeitspldtze in Stadt und Region und die
dazu gehorende Disposition der Wohnzonen im regionalen Rahmen
ist durch die Anpassung der Zonenpldne an die Verkehrslinienpline
vorzubereiten. Die verkehrsgiinstigen Lagen sind mit erhdhten Aus-
nitzungsmoglichkeiten auszustatten, damit der Anreiz geschaffen
wird, diese Zonen auch wirtschaftlich besser auszuniitzen.

Die Attraktivitit des dffentlichen Verkehrsmittels ist in den Vorder-
grund aller Uberlegungen zu riicken; sie muss stark gesteigert werden,
damit die arbeitende Bevolkerung fiir ihre tdglichen Berufsfahrten
nach und nach auf die Beniitzung des eigenen Fahrzeuges verzichtet.
Die topographischen und stidtebaulichen Voraussetzungen Ziirichs,
das schone und wertvolle Stadtbild, das organisch entwickelte Ge-
flige der Stadt und schliesslich das engmaschige, knapp bemessene
Strassennetz widersetzen sich der Masse der individuell gesteuerten
Fahrzeuge. Die Pldtze der Stadt lassen sich nur dusserst schwer und
mit enormen Kosten entflechten. Fiir das Abstellen der Fahrzeuge ist
der vorhandene Raum ungeniigend. Die unbedachte Forderung des in-
dividuellen Verkehrs hétte einen radikalen Stadtumbau zur Folge, den
Ziirich sich auch wirtschaftlich nicht leisten kann. Aus diesen Griinden
kommen die mit der Planung beauftragten Fachleute einhellig und
ubereinstimmend zur Empfehlung, die Stadt solle sobald wie moglich
mit dem Bau grossziigig disponierter Anlagen fiir den Massentransport
beginnen.

Der Delegierte fiir die Stadtplanung unterstiitzt diese Haupt-
forderung der Verkehrsplanung mit Nachdruck, weil auch er davon
tiberzeugt ist, dass der Stadt nur dann gedient ist, wenn sie moglichst
bald ein modernes und leistungsfihiges Offentliches Verkehrsmittel
besitzt, das in Konkurrenz zum Komfort des Automobils treten kann.
Die Vorbereitungsarbeiten, die Bereitstellung der rechtlichen und
finanziellen Grundlagen und die iibrigen organisatorischen Vorkehren
beanspruchen noch einige Jahre Zeit, weshalb die Verwirklichung eines
reduzierten Sofortprogrammes in der Zwischenzeit unbedingt erforder-
lich ist. Dieses sieht den Ausbau der wichtigsten Tramstrassen vor
mit dem Ziel, das Tram von den Behinderungen durch stehende Auto-
kolonnen zu befreien. Als Massnahme zur Verbesserung des individuel-
len Verkehrs enthélt es den Bau von Stadtkerntangenten als Hoch-
leistungsstrassen, die vermehrte Anwendung polizeilicher Mittel zur
Verkehrsorganisation und den Bau von Parkpldtzen hauptsichlich am
Rande der City. Der bauliche Teil eines solchen Programms, das im
Einklang mit den stddtischen Finanzen steht, ist vom Bauamt I ent-
wickelt worden. Es sollte sofort in Angriff genommen werden.

1. Der Transportplan

Bearbeiter: Studienbiiro fiir den Transportplan der Region Ziirich.
Leiter: Hans Barbe, Verkehrsingenieur, Ziirich.

Der Transportplan ist das umfassendste der drei Planwerke. Er
bestimmt anhand der Transportbilanz (Gegeniiberstellung der zukiinf-
tigen Verkehrsbediirfnisse mit dem verniinftigerweise zu erzielenden
Verkehrsraumangebot) den grossen Rahmen, worin sich die vorge-
schlagenen Massnahmen auf den Sektor des offentlichen Verkehrs
einerseits und der Bebauungs- bzw. Parkraumplanung anderseits
bewegen. Da die Transportbilanz gleichzeitig mit konkreten Planungen
erarbeitet wurde, war es moglich, die Prognosen sehr genau auf die
spezifisch ziircherischen Verhéltnisse und Moglichkeiten abzustimmen.
Fiir das Planungsziel wird auf Grund der dargelegten Bevolkerungs-
prognose und der Arbeitsplatz- und Wohnungsverteilung mit insge-
samt 4,2 Millionen Bewegungen pro Tag gerechnet, was 2,6 mal mehr
sind, als es im Jahre 1960 waren. Davon sollen 500 000 Bewegungen
auf Fussgidngerbeziehungen entfallen. Die verbleibenden Bewegungen
wurden in Fahrten mit individuellen bzw. éffentlichen Verkehrsmit-
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teln aufgeteilt. Da der Wunsch nach Beniitzung des privaten Autos
zweifellos liberwiegt, wurde im Zusammenhang mit den Vorarbeiten
zum Bebauungsplan und zur Parkraumplanung die Aufnahmeféhig-
keit des Stadtorganismus fiir Automobile berechnet. Es zeigte sich sehr
rasch, dass selbst bei grossziigigstem Ausbau der Strassen nur ein
kleiner Prozentsatz der zur City gerichteten Fahrten mit privaten Ver-
kehrsmitteln ausgefiihrt werden kann. Fiir Verkehrsbeziehungen
zwischen cityfernen Quartieren oder zwischen den Gemeinden liegen
die Verhéltnisse giinstiger.

Nach Berechnung der Aufteilung (privater Verkehr — 6ffentlicher
Verkehr, gesondert fiir jede Verkehrsbeziehung) konnten erste Ent-
wiirfe von Strassen- und Bahnnetzen rechnerisch iiberpriift werden.
Da im Rahmen des Transportplanes lediglich nachzuweisen war, dass
die Grossenordnung der Verkehrsbelastung, die dem geplanten Stras-
sennetz zugewiesen worden ist, richtig sei, wurde der Belastungsplan
des Strassennetzes nur in schematischer Form dargestellt und nicht
weiter verfeinert. Dagegen wurde der Gestaltung des offentlichen
Verkehrsnetzes, entsprechend dem Auftrag, grosse Aufmerksamkeit ge-
schenkt.

Eine Betrachtung iiber die finanziellen Moglichkeiten versucht, die
Planung auf ein reales Fundament zu stellen. Fiir den Verkehrsausbau
der Region Ziirich bis zur Erreichung des Planungsziels wird mit Ge-
samtinvestitionen von 5 Milliarden Franken gerechnet, was rund
80 Mio Fr. pro Jahr ausmacht. Aus verschiedenen Uberlegungen
wurde davon die Hilfte dem offentlichen Verkehr zugewiesen. Fiir
einen neuen Verkehrstriger grosser Massen wurde daraus ein Plafond
von 2 Mia Fr. abgeleitet, fiir eine erste Etappe 800 Mio Fr. Die Tat-
sache verdient besondere Beachtung, dass die vorgeschlagene Verkehrs-
konzeption auf der Annahme beruht, es seien jdhrlich rund 40 Mio Fr.
fiir den Bau eines leistungsfihigen Massentransportmittels zur Ver-
fiigung zu stellen. Vermehrte Investitionen im Strassenbau dndern die
Gréssenordnung dieser Zahl wenig. Eine Herabsetzung der Investitio-
nen kénnte nur durch die Verminderung der Fahrten erreicht werden,
was durch gesetzliche Ausniitzungsbeschrinkung der Bauzonen oder
durch von selbst eintretende Drosselung der Bewegungsmoglichkeit —
Ersticken der Innenstadt — denkbar ist.

Der Transportplan gelangt zum Vorschlag, die offentliche Ver-
kehrsbedienung auf drei Verkehrstriager zu verteilen:

— Die SBB als Grobverteiler bedient die dussere Region mit dem
Hauptbahnhof.

— Fine neue Bahn in der Art einer klassischen Untergrund-Bahn als
Mittelverteiler {ibernimmt die gewachsenen und erweiterten Auf-
gaben der Strassenbahn.

— Buslinien ergénzen als Feinverteiler die beiden Systeme.

Als erste Ausbaustufe — im Rahmen der genannten 800 Mio Fr.
in 20 bis 25 Jahren zu verwirklichen — wird eine grosstenteils unter-
irdische Bahn von Kloten iiber Glattbrugg nach Oerlikon zum Haupt-
bahnhof mit Verlingerung nach Altstetten, Schlieren und Dietikon
vorgeschlagen, zusammen mit der von den Bundesbahnen geplanten,
direkten Einfithrung der rechtsufrigen Ziirichseelinie zum Hauptbahn-
hof. Dazu kommt die durchgreifende Verbesserung der verbleibenden
Tramlinien durch Befreiung der Trassen von den Behinderungen
durch den Privatverkehr.

Der Delegierte kann diese Vorschlége voll unterstiitzen. Nur durch
gezielten Einsatz der finanziellen Mittel fiir den Bau einer ersten
Linie kann die Bewiltigung der zukiinftigen Verkehrsaufgaben sicher-
gestellt werden. Vorbehaltlos unterstreicht er auch die Notwendigkeit
der Gesunderhaltung des Tramnetzes noch wéhrend vieler Jahrzehnte.
Beziiglich der technischen Gestaltung der neuen Bahn regt er an, die
Ausbaunormen so zu wihlen, dass auch moderne Nahverkehrsziige
der SBB in dieses System eingefiihrt werden konnen, damit der Wir-
kungskreis und mit ihm die Finanzierungsbasis ausgedehnt werden
konnen. Thm scheint wiinschbar zu sein, die heutigen Dispositionen
so zu treffen, dass die erste Etappe dereinst ohne zusétzliche Schwierig-
keiten etwa durch Strecken bis Wiirenlos, Niederweningen, Biilach
und Effretikon ergdnzt werden kann.

Die Fragen nach Finanzierung und Betrieb der Bahn stehen noch
offen. Sie werden gesondert behandelt. Die technisch-planerische
Vorarbeit konnte mit dem Transportplan auf einen Stand gebracht
werden, der nun die Mitarbeit der politischen Behorden erforderlich
werden ldsst. Finanzierung und Trigerschaft kénnen weitgehende
Anderungen der technischen Vorschlige herbeifithren, weshalb die
Abklirung dieser Probleme dringlich geworden ist. Sie liegen im
Kompetenzbereich der Bundesbahnen, des Kantons und der Stadt
Ziirich, die Auftraggeber des Transportplanes der Region Ziirich sind.
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2. Der Bebauungsplan
Bearbeiter: Stadtplanungsamt Ziirich

Der Bebauungsplan bildet das Rechtsinstrument der ziircherischen
Gemeinden zur langfristigen Bestimmung der bestehenden und zu-
kiinftigen Hauptstrassenziige, der offentlichen Anlagen und Plitze.
Das planerische Hauptgewicht liegt in seiner Bedeutung als Grund-
lage fiir die Festsetzung der Baulinien, des Gerippes der Stadt, welches
mit dem kantonalen Hauptstrassenrichtplan und den Hauptstrassen
der benachbarten Regionsgemeinden in Zusammenhang gebracht
worden ist. Die Abgrenzung zweckmassiger Quartierplaneinheiten, die
die Erschliessung bis zu jeder Parzelle regeln, wird durch den Bebau-
ungsplan erreicht. Seine rechtliche Grundlage ist in § 5 in Verbindung
mit § 7 des kantonalen Baugesetzes gegeben. Er wird durch den Ge-
meinderat festgesetzt und erlangt durch die Genehmigung des Regie-
rungsrates Rechtskraft.

Der Bebauungsplan hat den Charakter eines Richtplanes. Gegen
seine materielle Ausgestaltung besteht kein Rekursrecht. Die 6ffentliche
Hand ist an keine Fristen gebunden, in welchen sie eine Strasse auf
Grund des Bebauungsplanes ausfithren oder abdndern will. In recht-
licher Hinsicht bildet er eine wertvolle Orientierungsgrundlage fiir
den Privaten und die Baupolizeiinstanzen iiber die Moglichkeiten
der Erschliessung des Baugrundes. Als Verkehrslinienplan ist er
grundsitzlich ohne direkten Einfluss auf die Ausniitzbarkeit und die
baulich-architektonische Gestaltung der Liegenschaften. Diese
werden durch Bauordnung und Zonenplan geregelt.

A. Gesamtkonzeption (Langfristige Planung)

Der vorgelegte Entwurf zum Bebauungsplan fusst auf dem alten
stddtischen Bebauungsplan vom 26. Mai 1900, dem bei der zweiten
Eingemeindung von 1934 die Bebauungspldne von Seebach, Oerlikon,
Schwamendingen, Hongg und Altstetten hinzugefiigt wurden. Affol-
tern, Albisrieden und Witikon hatten damals keine rechtsgiiltigen Be-
bauungspldne. Innerhalb der heutigen Stadtgrenzen sind 129 km alter
Verkehrslinien im Bebauungsplanentwurf {iibernommen worden.
Wegen der seit 1934 fortgeschrittenen Stadtentwicklung miissen wei-
tere 77 km ins Hauptstrassensystem aufgenommen werden. Von den
total vorgeschlagenen 206 km Hauptverkehrslinien behalten 38 km
ihre Bebauungsplanwiirdigkeit ausschliesslich aufgrund von Tram-
und Buslinien. Betrafen frithere Bebauungsplane zur Hauptsache die
Anliegen der Stadterweiterung, so versucht der jetzt vorliegende Ent-
wurf die mit dem notwendigen Umbau aufgerollten Fragen der
grosstenteils schon ausgebauten Stadt zu 10sen.

Im Rahmen der stiddtischen und regionalen Verkehrsplanung
setzt sich der Bebauungsplan zur Hauptsache mit der gesteigerten
Motorisierung auseinander. Das Stadtplanungsamt war sich bewusst,
dass es trotz aller Grossziigigkeit im Strassenbau nicht moglich ist,
eine vornehmlich dem Automobilisten dienende Lésung zu finden, weil
die durch voriibergehend geschaffene Teilentlastung entstehenden
Liicken stets wieder vom Mehrverkehr neuer Fahrzeuge und vom ver-
mehrten Verkehrsbediirfnis geschlossen werden. Es wurde versucht,
ein zweckmissig und grossziigig konzipiertes Hauptstrassennetz zu
entwerfen, das im Rahmen der technischen und finanziellen Mdglich-
keiten liegt und ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Fahrbahn-
flichen und Parkierungskapazitdt anstrebt.

Als langfristig wirkendes Instrument der Stadtplanung bewegt
sich die im Bebauungsplan dargestellte Gesamtkonzeption in Berei-
chen, die heute rechnerisch noch nicht nachweisbar sind. Das Netz der
Hauptstrassen wurde daher noch nicht bis in alle Einzelheiten ent-
wickelt. Es war vielmehr Anliegen des Stadtplanungsamtes, ein ein-
faches und einleuchtendes System vorzulegen, das sich aus den alther-
gebrachten Radiallinien, die die Innenstadt mit den dusseren Stadt-
teilen und der Region verbinden, und den grosstenteils bestehenden
Tangentiallinien, die die iiberlasteten Zentren nur berithren, zusammen-
setzt. Das so entstehende Netzwerk entlastet die alten Radialstrassen,
die im Bereich der Innenstadt nur unter Opferung des Stadtbildes und
mit ausserordentlich hohen Baukosten ausgeweitet werden konnten.

Der Entwurf des Bebauungsplanes enthdlt neun Klassen von
Hauptstrassen. Die Zuordnung erfolgte auf Grund ihrer radialen oder
tangentialen Funktion. Die verwendeten Symbole der Darstellungen
lassen keine Riickschliisse auf die Verkehrsbelastungen und die er-
forderlichen Ausbaunormalien zu. Diese konkreten Angaben werden
spiter geliefert; sie sind Gegenstand mittel- und kurzfristiger Ver-
kehrs- bzw. Strassenplanung. Die Strassen werden wie folgt klassi-
fiziert:

1. Neuartige Stadtautobahn. Dieser Hauptstrassentyp wird im
innern Kern der Stadt, im Sihlraum, zur Anwendung kommen. Die
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Ausbaunormen dieser in das stédtische Gefiige eingegliederten Haupt-
strasse sind noch zu erarbeiten. Die Strasse muss grosse Riicksicht auf
den baulichen Bestand nehmen.

2. Spezielle Hauptstrassen innerhalb des Cityringes. Die Strassen
innerhalb des Cityringes sind heute von den verschiedenen Verkehrs-
teilnehmern iiberlastet. Ziel der Planung ist es, die Strassen der Stras-
senbahn allméhlich vom Automobilverkehr zu entlasten; dafiir soll
eine Reihe leistungsfihiger Einbahnpaare geschaffen werden, die vor-
nehmlich dem Automobilverkehr dienen.

3. Cityring. Der aus einem Polygonzug von Tangenten zusammen-
gesetzte Cityring erlaubt es dem Automobilisten, auf Fussginger-
distanz bis an das Zentrum der Stadt heranzufahren. Die Fahrzeuge
sollen auf neu zu schaffenden Parkplétzen abgestellt werden konnen,
damit sie den empfindlichsten innern Bereich der Stadt nicht belasten.

4. Radialverbindungen. Sechzehn Radialverbindungen gewihrlei-
sten den Verkehr zwischen dem Cityring und den weiter aussen liegen-
den Tangenten.

5. Haupttangenten. Drei Haupttangenten zwischen Burgwies—
Wipkingerplatz—Gutplatz—Brunau bilden den Tangentenbiigel. Diese
Entlastungsstrassen der Innenstadt (Tangenten an den Stadtkern) iiben
eine Sammelfunktion aus. Sie sind fiir die Systembildung des Strassen-
netzes grundlegend.

6. Expresstrassen. Die dem Nationalstrassennetz angehdrenden
Expresstrassen dienen der Entlastung der langen Ausfallstrassen und
der Verbesserung der Verkehrsbeziehungen zwischen dem Autobahn-
ring und dem Cityring. Sie sind ausschliesslich dem Motorfahrzeug-
verkehr reserviert und weisen entsprechende Ausbaunormalien auf.

7. Ausfallstrassen und sekundire Tangenten. Die Aussenquartiere
werden durch Ausfallstrassen fiir den Radialverkehr und sekundire
Tangenten fiir den Querverkehr bedient. Die sekundiren Tangenten
durchqueren das Glattal, verbinden das Furttal mit dem Glattal und
vermitteln die Langsbeziehungen im Glattal.

8. Ubrige Hauptstrassen. Diese sind von lokaler Bedeutung.

9. Autobahnring. Als wesentlicher Bestandteil des kantonalen
Hauptstrassenrichtplanes erlaubt der Autobahnring die Umfahrung
des Stadtgebietes; er wird den eigentlichen Durchgangsverkehr von
den dicht bebauten Zonen fernhalten.

Die dargelegte Gesamtkonzeption enthilt 65 km neuer Haupt-
verbindungen, die heute iiberhaupt noch nicht gebaut sind oder aus
weniger als 8 m breiten Strassen bestchen. Im Zuge dieser neuen
Verbindungen befinden sich verschiedene Grossbauten, wie der
Ulmbergtunnel, der Milchbucktunnel und die Siidumfahrung Burg-
wies—Seetunnel-Brunau.

Die Funktionsfihigkeit des Netzes wurde im Rahmen des Trans-
portplanes rechnerisch iiberpriift. Bei der weiteren Bearbeitung der
langfristigen Planung sind die vorl4ufig noch groben Methoden zu ver-
feinern.

B. Mittelfristige Planung

Aus der Gesamtkonzeption wurde die mittelfristige Planung ab-
geleitet, die in etwa zwei Jahrzehnten verwirklicht werden soll. Sie
baut auf dem «Sofortprogramm» auf, welches der Delegierte fiir die
Stadtplanung am 18. Mérz 1964 im Ziircher Gemeinderat entwickelt
hat?).

Hauptstrassennetz. Wichtigste Glieder sind der Tangentenbiigel
(Burgwies—Wipkingerplatz-Gutplatz—Brunau) und der Cityring. Der
Tangentenbiigel dient dem innerstddtischen Durchgangsverkehr von
Stadtteil zu Stadtteil, der die iiberlastete Innenstadt meiden muss.
Der Ausbau wird vier- bis sechsspurig vorgesehen. Wo in stark fre-
quentierten Strassen Buslinien durchfiihren, werden diesen auf mog-
lichst langen Strecken eigene Fahrspuren zugewiesen. Der Cityring
iiber Bellevue-Heimplatz—Central-Museumstrasse—Zollstrasse—Unter-
fiihrung Langstrasse—Durchstich Lagerstrasse—Feldstrasse-Seebahn-
strasse-Ulmbergtunnel-General Guisan Quai-Biirkliplatz zdhlt zu den
schwierigsten Aufgaben der Verkehrssanierung. Die dichte Folge von
Konfliktbereichen schliesst eine konsequent kreuzungsfreie Gestaltung
der Pldtze aus. Die teure zweite Ebene kann nur fiir einzelne Haupt-
beziehungen und fiir Fussgdngerunterfiihrungen in Betracht gezogen
werden. Ein etappenweiser Ausbau des Cityringes dringt sich auf.

Tramnetz. Der Tramverkehr muss von den in Stosszeiten be-
stehenden Strassenverstopfungen unabhingig gemacht werden. Daher

1) Vollinhaltlich verdffentlicht in der «Schweiz. Bauzeitung» 1964,
Heft 32, S. 551. Vergleiche auch H. Marti: Aufgaben der Stadtplanung
Zirich, «Schweiz. Bauzeitung» 1965, Heft 23, S. 406.
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sind die wichtigsten Strassenbahnachsen schrittweise auszubauen
(Verldngerung der Inseln bei Haltestellen, Sperrung von Tramstrassen
fiir den Autoverkehr, eigener Bahnkdrper fiir das Tram usf.). Diese
Massnahmen sind noch auf das Ergebnis des Transportplanes abzu-
stimmen. Die Notwendigkeit, die Strassenbahn noch mehrere Jaht-
zehnte in vielen Teilen der Stadt bestehen zu lassen, zwingt zur kon-
sequenten Bevorzugung dieser Strassenkorrekturen in zeitlicher
Hinsicht. :

Fussgingernetz. Ein besonderes Merkmal des Bebauungsplanes ist
die aus modernen Untersuchungen und neuen Erkenntnissen gezogene
Folgerung, ein dem Fussginger vorbehaltenes Netz von Wegen zu
planen. Dieses verbindet Wohn- und Arbeitspldtze und vermittelt
zwischen den Sammelgaragen und dem dicht bebauten Zentrum. In be-
sonders geeigneten Gebieten, den Quartier- und Geschéftszentren, der
Altstadt und der City weiten sich die Wege zu eigentlichen Fussginger-
bereichen aus. Fiir die Anlieferung, den Besucher- und Kundenverkehr
wird durch geeignete stidtebauliche Kunstgriffe gesorgt werden miis-
sen. Das ist Aufgabe der Detailplanung und der Bauberatung. Der
Bebauungsplan legt nur den wesentlichen Grundsatz fest, dem Fuss-
génger verlorengegangene Bereiche wieder fiir ihn zuriickzugewinnen.

3. Die Parkraumplanung

Bearbeiter Hans Barbe, Verkehrsingenieur, Ziirich, Hans Litz, dipl.
Architekt, Ziirich.

Die Parkraumplanung fusst auf den im Transportplan vorge-
schlagenen Dispositionen; ausserdem wird angenommen, es geldnge
mit der Zeit, die Ordnung des individuellen Verkehrs gemiss den
Grundsitzen des Bebauungsplanes herzustellen. Ziirichs Strassennetz,
das aus den Strassen ehemals selbstédndiger Gemeinden besteht, ist
ausgesprochen engmaschig. Die meisten Strassen sind verhiltnis-
méssig schmal. Grosse Plitze und Anlagen, die einer geordneten
ebenerdigen Parkierung dienstbar gemacht werden konnen, fehlen. Die
Bebauung der Innenstadt ist dicht; die Bauvorschriften der Kernzone
férdern die geschéftliche Nutzung in diesem Stadtteil, wodurch hier
starke Verkehrskonzentrationen erzeugt werden. Zur bessern Ver-
kehrsabwicklung wéire es nétig, den Strassenraum im Zentrum be-
tréchtlich auszuweiten, gleichzeitig miissten alle wichtigen Knoten-
punkte entflochten werden. Ausreichende Parkplitze wiren ausserdem
zu schaffen. Solche Massnahmen kdmen einem Totalumbau der
Innenstadt gleich. Aus stddtebaulich-dsthetischen und funktionellen
Griinden ist das aber unerwiinscht. Ziirichs Charakter wiirde stark in
Mitleidenschaft gezogen; ausserdem fehlten die Mittel fiir dieses
radikale Vorgehen, das — wie die Erfahrung in nordamerikanischen
Stddten lehrt — die dauernde Losung des Verkehrsproblems nicht
einmal verspricht.

Die Parkraumplanung rechnet mit der allmdhlichen Verdringung
des motorisierten Berufsverkehrs zugunsten des wirtschaftlich bedeu-
tenderen und interessanteren Besucherverkehrs. Der Berufsverkehr ist
grosstenteils auf das offentliche Verkehrsmittel zu verweisen. Durch
geeignete planerische Massnahmen muss jedoch gewéhrleistet werden,
dass die Innenstadt fiir den motorisierten Besucher erreichbar bleibt.
Dieses Ziel soll durch die Beschrinkung des langfristigen Parkierens
auf offentlichem Grund angestrebt werden, was die Schaffung neuen
Parkraumes abseits der Strassen bedingt.

Im verkehrlichen Teil der Parkraumplanung werden die Wiinsche
der Verkehrsteilnehmer dem maoglichen Parkraumangebot gegeniiber-
gestellt; im stddtebaulichen Teil derselben sind die Parkierungsmog-
lichkeiten mit den fiir die Bereitstellung von Parkraum auf privatem
Grund geltenden Normalien konfrontiert. Das Optimum ergibt sich
unter Beriicksichtigung der planerischen, baulichen, technischen und
finanziellen Moglichkeiten. Als naheliegendes Planungsziel wird das
Jahr 1980 mit 170 000 Arbeitspldtzen in der Innenstadt angenommen.
Der noch sinnvolle Parkraumbedarf wird fiir diesen Zeitpunkt mit rund
25 000 Parkstinden angegeben. Es miissen in diesem stark belasteten
Teil der Stadt rund 12 000 neue Parkstdnde geschaffen werden, wovon
je etwa die Hélfte von den Privaten und von der 6ffentlichen Hand
bereitzustellen sein wird. Der finanzielle Einsatz der Stadt betrdgt
rund 120 Mio Fr. Diesem sinnvollen Bedarf stiinde ein Wunschbedarf
der Automobilisten von 120 000 Parkstdnden gegeniiber. Dieser
kann aus rdumlichen und finanziellen Griinden nicht erfiillt werden.
Konkrete Bauprojekte liefert die als Gutachten einer Expertengruppe
abgelieferte Parkraumplanung nicht. Diese Projekte bleiben wie bisher
Sache der privaten und behordlichen Initiative, sie fallen in den Auf-
gabenbereich des Hoch- bzw. Tiefbauamtes und sind vom Stadt-
planungsamt zu koordinieren. Der Vorschlag zur Losung des Park-
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problems gliedert sich in vier Teile, die nur als Ganzes angewandt

wirksam werden. Als Grundsitze sind sie wie folgt formuliert:

— Eliminierung der Dauerparkierer aus dem Gffentlichen Grund der
Innenstadt. Die Dauerparkierung soll hier nur noch abseits der
Strassen in Offentlichen oder privaten Parkflichen — wenn moglich
kostendeckend — stattfinden diirfen.

— Forderung der Kurzparkierung in der Innenstadr. Dem Besucher-,
Einkaufs-, Geschifts- und Wirtschaftsverkehr ist geniigend Park-
raum zur Verfiigung zu stellen.

— Sicherung der Gebiihrenerhebung. Die Erhebung von Gebiihren ge-
wihrleistet eine zweckdienliche Staffelung der Beniitzung des
offentlichen Grundes. Dies gilt sowohl fiir die Kurzparkierung als
auch fiir die Mittel- und Langparkierung.

— Massnahmen des Park-and-Ride-Systems. Durch die Schaffung von
grossziigig angelegten Parkplédtzen in der Nédhe der Haltestellen
offentlicher Verkehrsmittel sollen die von auswirts kommenden
Automobilisten des tdglichen Berufsverkehrs veranlasst werden,
ihr Fahrzeug ausserhalb der tberlasteten Innenstadt abzustellen.

Da die Beschaffung neuen Parkraumes zu den kostspieligen und
langfristigen Aufgaben der Stadtplanung gehort, schlagen die Gut-
achter sofort wirksam werdende organisatorische Massnahmen vor,
die den vier Grundsitzen Rechnung tragen. Der bestehende Parkraum
wird dadurch zwar nicht vermehrt, hingegen wird er besser bewirt-
schaftet und zweckmadssiger verwendet. Der Vorschlag entspricht einer

Nutzungsdifferenzierung der Parkflichen, die sich an die bekannte

Differenzierung der Bauzonen anlehnt. Die Stadt soll in vier unter-

schiedliche Parkierungszonen eingeteilt werden, die als rote, rosa,

blaue und weisse Zone bezeichnet sind. Die charakteristischen Merk-
male sind die folgenden:

— Die rote Zone ist auf die Altstadt beschrankt. Im offentlichen
Verkehrsraum wird hier ein absolutes Parkierungsverbot erlassen.
Die Strassen sind mit Vorrang fiir den Fussgidnger reserviert;
der Anliegerverkehr ist gestattet.

— Die rosa Zone umfasst grundsitzlich das restliche Citygebiet
mit starker geschéftlicher Nutzung. Die Zugénglichkeit fiir den
motorisierten Besucherverkehr ist sicherzustellen, indem die
Dauerparkierung im offentlichen Verkehrsraum fiir immer elimi-
niert wird. Die Parkhduser dieser Zone sollen durch geeignete
Gebiihrenstaffelung ebenfalls in erster Linie von Kurzparkierern
benutzt werden. Die Kurzparkierung im 6ffentlichen Verkehrsraum
ist durch Parkuhren zu kontrollieren. Die Parkgebiihren sind zum
Teil zu erhdhen, die zuldssige Parkdauer ist besser zu staffeln.
Die maximale Parkdauer im offentlichen Verkehrsraum ist auf eine
Stunde zu beschrinken. Laufzeit der Parkuhren: 07.00-23.00 Uhr.

Die Wirksamkeit von Lichtsignalanlagen
Von Dr. Peter Pitzinger, dipl. Bauing., S. . A., Ziirich

1. Einleitung

Der Anlass zu dem vorliegenden Artikel war eine Untersuchung
des Bureau of Public Roadsin den USA [1]. Es wird darin die Leistungs-
fahigkeit von Kreuzungen behandelt und unter anderem auch die
Wirksamkeit von zahlreichen Lichtsignalanlagen in den USA {iiber-
priift. Das Ergebnis dieser Uberpriifung ist zumindest iiberraschend.

Im Rahmen von sogenannten Sofortprogrammen planen und
bauen Stiddte Zentralsteuerungen fiir Lichtsignalanlagen und andere
komplexe Signalsysteme. Diese Anlagen sind kostspielig und kom-
pliziert. BEs sind deshalb Uberlegungen notwendig, welche Vorteile
diese Systeme bringen konnen und in welcher Weise sie eingerichtet
werden sollen. In diesem Zusammenhang ist es naheliegend, zu iiber-
priifen, wie wirksam die einfachen Steuergerdte fiir isolierte Kreu-
zungen heute arbeiten. Bevor man sich an ein kompliziertes, koordi-
niertes System heranwagt, sollte man in der Lage sein, einfache und
wirksame Lichtsignalanlagen einzurichten. Die erwahnte Untersuchung
des Bureau of Public Roads ergibt fiir die bestehenden amerikanischen
Lichtsignalanlagen ein ungiinstiges Bild. Die Untersuchung umfasste
1600 Kreuzungszufahrten in den USA. Sie hatte zur Aufgabe, Grund-
lagen fiir eine Revision des «Highway Capacity Manual» aus dem
Jahre 1950 zu bieten. Dieses Werk bildete seit seinem Erscheinen die
Basis fiir Leistungsfihigkeitsberechnungen von Strassen und Kreu-
zungen und musste der fortschreitenden Entwicklung angepasst
werden. An rd. 300 Kreuzungen konnte bei dieser Gelegenheit auch
die Wirksamkeit bestehender Lichtsignalanlagen iiberpriift werden.

Eine Lichtsignalanlage ergibt dann den wirksamsten Verkehrs-
ablauf und die geringsten Zeitverluste, wenn alle Zufahrten der
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— Die blaue Zone ist gebiihrenfrei; sie stellt eine Pufferzone zwischen
dem streng bewirtschafteten Gebiet und den unbeschrinkt beniitz-
baren Aussenzonen dar. Die Kontrolle erfolgt mit Parkscheibe;
sie soll im wesentlichen ebenfalls der Eliminierung von Dauer-
parkierern dienen. In einzelnen Schwerpunkten intensiver Nutzung
des Bodens konnen als Ausnahme Parkuhren aufgestellt werden.
Die im Bereich der blauen Zone zu erstellenden Parkhéuser sind
vornehmlich fiir die Dauerparkierung zu verwenden. Die Park-
dauer im offentlichen Strassenraum betrdgt 115 bis 3 Stunden.
Bewirtschafteter Zeitraum 08.00 bis 18.00 Uhr.

— Die weisse Zone umfasst das iibrige Stadtgebiet; hier gilt das
iibliche Regime ohne besondere Einschrankungen.

Zur Verbesserung des Verkehrsablaufs wird eine stidrkere Aus-
schopfung der bestehenden rechtlichen Moglichkeiten empfohlen. Die
Hauptstrassen und die Tram- und Busstrassen sollen vom ruhenden
Verkehr befreit werden. Der heute stark behinderte gewerbliche
Verkehr ist zu erleichtern, in der roten Zone soll er privilegiert, in der
rosa Zone in erster Linie beriicksichtigt werden. Weitere Empfehlun-
gen befassen sich mit Erleichterungen des Taxiverkehrs, der Unter-
bringung von Schwerlastwagen und der Anlage von Haltepldtzen fiir
Gesellschaftswagen.

Die Moglichkeiten der Gebiihrenerhebung fiir das Nachtpar-
kieren im oOffentlichen Strassenraum sind durch gestaffelte Tarife
auszuschopfen, wodurch die Errichtung kleiner Sammelgaragen in den
Quartieren auf Privatgrund gefordert werden soll. Mit Hilfe der
Einfithrung einer Abgeltungsverpflichtung sollen sich auch diejenigen
Bauherren an der Schaffung neuen Parkraumes beteiligen, die bisher
auf Grund des Ausnahmeartikels von der Bereitstellung von Park-
stinden auf privatem Grunde befreit waren.

Diese Massnahmen ermdoglichen es, bereits innert 5 Jahren die
Zahl der fiir Besucher zur Verfiigung stehenden offentlichen Park-
stinde in der Innenstadt wie folgt zu erhdhen:

— durch organisatorische Massnahmen 7200 P
— nach Fertigstellen der ersten Grossparkhéduser 11 000 P

Gegeniiber den heute bestehenden 2100 Parkstinden bedeutet das
eine Verdrei- bzw. Verfiinffachung der Zahl. Die Sachbearbeiter
empfehlen vor allem, die Vorschldge fiir die Sofortmassnahmen be-
forderlichst priifen zu lassen. Diesen Vorschldgen schliesst sich auch
der Delegierte fiir die Stadtplanung an.

Ziirich, 24. Januar 1966. Hans Marti

Adresse des Verfassers: 8057 Ziirich, Malvenstrasse 24

DK 656.1.051

Kreuzung in gleichem Masse ausgelastet sind. Die Untersuchung
bezeichnet das Verhiltnis der voll ausgelasteten Umlaufzeiten einer
Zufahrt zu der gesamten Anzahl der Umlaufzeiten in der Spitzen-
stunde als «load factor» (Belastungsfaktor). Bei einer gut funktionie-
renden Lichtsignalanlage muss daher das Verhéltnis der Belastungs-
faktoren der Zufahrten einen Wert nahe 1,00 erreichen. Ein Verhéltnis
der Belastungsfaktoren von 0,09 besagt, dass in einer Zufahrt elfmal
mehr Umlaufzeiten ausgelastet sind als in den anderen. Die 268 unter-
suchten Kreuzungen verteilen sich fast gleichméssig tiber den mog-
lichen Bereich. Nur 22 9% der Kreuzungen zeigen ein Verhiltnis der
Belastungsfaktoren iiber 0,8. Fiir die Untersuchungen wurden ver-
schiedene Gebiete in den USA ausgewdihlt. Die tiberpriiften Kreuzun-
gen waren im allgemeinen die stirkst belasteten dieser Gebiete und
lagen im Schnittpunkt zweier oder mehrerer Hauptstrassen. Es
wurden keine Kreuzungen von Haupt- mit Nebenstrassen einbezogen,
da in diesem Fall das Verhiltnis der Belastungsfaktoren von 1,00
nicht angestrebt wird. Dort ist die Regelung dann am wirksamsten,
wenn die Hauptstrasse bevorzugt wird.

Kreuzungen von zwei Einbahnstrassen sind einfach zu regeln. Die
Untersuchung hat aber gezeigt, dass auch bei diesen Kreuzungen die
bestehenden Méglichkeiten nicht geniitzt werden, indem bei 41,9 9 der
Kreuzungen das Verhiltnis der Belastungsfaktoren zwischen 0,00 und
0,07 liegt. Werden die untersuchten Kreuzungen nach der Art der
Signalregelung eingeteilt, so betrdgt das durchschnittliche Verhéltnis
der Belastungsfaktoren bei Festzeitsteuerung 0,54, bei Festzeit-
steuerung mit mehreren Programmen 0,64, bei teilweise verkehrsab-
hingiger Steuerung 0,66, bei verkehrsabhéngiger Steuerung 0,36, beim

Schweiz. Bauzeitung + 84. Jahrgang Heft 11 « 17. Marz 1966



	Der Stand der Verkehrsplanung der Stadt Zürich

